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Winfried Ulrich

„NIESSBRAUCH AN EINEM INBEGRIFF 
VON SACHEN“ – 
WIE VERSTEHT DER JURISTISCHE LAIE DEN 
WORTSCHATZ DES BGB?

Zwischen sprachlicher Präzision und Allgemein-
verständlichkeit
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ist nicht zufällig ein 
Bestseller.1 Schließlich regeln seine 2385 Paragrafen mit 
dem Recht der Verträge, dem Recht über bewegliche 
Sachen und Immobilien, dem Recht über das Erben, 
über Ehe und Familie das Handeln jedes einzelnen 
Bürgers wie der Gemeinschaft in zentralen Lebensbe-
reichen. Im Streitfall bleibt die Auslegung dieser Geset-
zesbestimmungen zwar dem juristischen Fachmann 
vorbehalten, doch möchte natürlich auch der juristi-
sche Laie sich selbstständig über die jeweilige Rechtsla-
ge informieren, bevor er sich möglicherweise an einen 
Rechtsanwalt wendet. 

2013 ERREICHTE DAS BGB PLATZ EINS DER 
BUCHVERKAUFSLISTE VON AMAZON

Deshalb ist für die Sprache des BGB und insbesondere 
für seinen Wortschatz beides wünschenswert: fach-
sprachliche Präzision und Eindeutigkeit, damit vor Ge-
richt ein klares Urteil gefällt werden kann, aber auch 
gemeinsprachliche Verständlichkeit, damit der betrof-
fene Bürger sich ohne fremde Hilfe kundig machen 
kann. Ist dieser Spagat überhaupt zu bewältigen? Las-
sen sich Präzision und Allgemeinverständlichkeit mit-
einander vereinbaren? Die folgende Untersuchung 
geht dieser Frage nach und prüft am Beispiel ausge-
wählter Textstellen2, wo für den juristisch nicht vorge-
bildeten Bürger Textrezeptionsprobleme auftauchen 
können und wie er diese Probleme nicht nur durch ge-
naue Kontextanalyse, sondern zumindest teilweise 
auch durch Rückgriff auf sein gemeinsprachliches 
mentales Lexikon und seine morphologische Bewusst-
heit (morphological awareness) bewältigen kann.3

Unklarheiten und Missverständnisse
Bei dem Nießbrauch an einem Inbegriff von Sachen 
sind der Nießbraucher und der Eigentümer einander 
verpflichtet, zur Aufnahme eines Verzeichnisses der Sa-

.4 

Der zitierte Paragraf ist ein Musterbeispiel für Schwer-
verständlichkeit. Verständnishilfen findet man in sol-
chen Fällen eventuell im Kontext des Gesetzeswerkes 
und/oder im persönlichen mentalen Lexikon. Die 
sprachliche Umgebung hilft in diesem Fall nicht viel 
weiter. Immerhin erfährt man, dass es sich um eine Be-

Doch was bedeutet der Ausdruck Nießbrauch? Die Per-
son des Nießbrauchers wird der des Eigentümers gegen-
übergestellt. Was unterscheidet beide? 

ALLGEMEINVERSTÄNDLICHKEIT DER 
GESETZESTEXTE IST EIN BÜRGERRECHT

Der Begriff Eigentümer scheint auf den ersten Blick kei-
ne Schwierigkeiten zu bereiten. Ihm gehört die jeweili-
ge Sache; er hat über sie die rechtliche Verfügungs- und 
Nutzungsgewalt. Schwierig wird es allerdings, wenn 
man ihn gemeinsprachlich mit dem Besitzer identifi-
ziert. Im allgemeinen Sprachgebrauch sind beide Wör-
ter weitgehend synonym und bezeichnen denjenigen, 
dem etwas gehört: „Dann gab der 82-Jährige zu, Besit-

5 

In der Fachsprache der Juristen ist der Besitzer dagegen 
die Person, die tatsächlich über materielle Güter verfü-
gen kann, dabei aber nicht unbedingt auch die rechtli-
che Herrschaft darüber hat wie der Eigentümer: 

Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz 
oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach 
Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung aus-

Der Besitz einer Sache wird durch die Erlangung der tat-

In der bis auf das römische Recht zurückreichenden 
Terminologie der juristischen Fachsprache entspricht 
Besitz lat. possessio und steht für die tatsächliche (de fac-
to) Verfügungsgewalt über eine Sache, selbst wenn sie 

-
stohlen wurde und der Dieb über sie verfügt. Eigentum 
entspricht lat. proprietas und bezeichnet die ,rechtliche 
Zuordnung einer Sache zu einer Person mit umfas-
sendster Herrschaft über die Sache‘. 
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Wie kompliziert und für den Laien verwirrend nicht 
nur das deutsche Eigentumsrecht, sondern auch des-
sen sprachliche Fassung ist, zeigt sich darin, dass eine 
Person auch die Eigenschaften des Eigentümers und 
des Besitzers in Personalunion in sich vereinigen kann: 
Sie ist dann Eigenbesitzer: 

Wer eine Sache als ihm gehörend besitzt, ist Eigenbesitzer 

Auch ist nicht jeder, der tatsächlich Verfügungsgewalt 
über etwas hat, dessen Besitzer. Es gibt auch noch den 
Besitzdiener: 

Übt jemand die tatsächliche Gewalt über eine Sache für ei-
nen anderen in dessen Haushalt oder Erwerbsgeschäft 
oder in einem ähnlichen Verhältnis aus, vermöge dessen er 
den sich auf die Sache beziehenden Weisungen des ande-
ren Folge zu leisten hat, so ist nur der andere Besitzer 

Und nicht nur das. Die Konfusion wird besonders 
groß, wenn man erfährt, dass man Eigentum auch ersit-
zen kann: 

Wer eine bewegliche Sache zehn Jahre im Eigenbesitz hat, 
erwirbt das Eigentum (Ersitzung

Die Zahl der etymologisch verwandten, zur Wortfami-
lie sitzen gehörenden Fachbegriffe im BGB ist im Übri-
gen noch größer: 

Wird dem Besitzer eines Grundstücks der Besitz durch 
verbotene Eigenmacht entzogen, so darf er sofort nach der 
Entziehung sich des Besitzes durch Entsetzung des Täters 

Setzen ist ein von sitzen abgeleitetes so genanntes Be-
wirkungsverb mit der Bedeutung ,bewirken, dass je-
mand oder etwas sitzt’.6 Das Präfix ent- modifiziert die 
Bedeutung einfacher Verben häufig in dem Sinne, dass 
an die Stelle der von ihnen bezeichneten Handlungen 
oder Vorgänge deren aufhebender Gegensatz benannt 
wird, nicht selten im Sinne eines Entfernens von etwas. 

ehren – entehren, laden – 
entladen, laufen – entlaufen, kommen – entkommen, (ein)

steigen – entsteigen. Bei entsetzen ist das Gegenwort al-
lerdings nicht setzen, sondern wie bei einsteigen das 
Präfixverb einsetzen. Auch das Präfixverb besetzen be-
zeichnet analog zum Wortpaar bevölkern – entvölkern 
den Vorgang, der durch entsetzen rückgängig gemacht 
wird. Und es gibt weitere hilfreiche Stützwörter im 
mentalen Lexikon: Die geläufige Zusammensetzung 
Amtsentsetzung steht als Absetzung der Einsetzung in ein 
Amt gegenüber. Auch mag die Assoziation der Refle-
xivkonstruktion sich setzen im Sinne ,sich an bestimm-
tem Ort niederlassen’ stützende Wirkung entfalten. So 
verdichtet sich die Vorstellung von dem im Gesetz Ge-
meinten: Bei unrechtmäßiger In-Besitz-Nahme eines 
Grundstücks durch eine Person, also bei der Besetzung 
eines Grundstücks, darf der rechtmäßige Besitzer diese 
Person sofort vom Grundstück ,vertreiben’. 

VIELE GESETZE WERDEN HEUTE MISSVER-
STANDEN ODER GAR NICHT VERSTANDEN

Muss man sich bei den Einstiegsbegriffen Nießbraucher 
und Eigentümer mit einer Kontextanalyse begnügen? 
Eine alternative oder ergänzende Befragung des menta-
len Lexikons führt bei Eigentümer, wie sich gezeigt hat, 
nicht weiter, allenfalls in die Irre. Bei Nießbraucher sieht 
das schon anders aus. Zwar kann auch hier ein anderer 
Paragraf des BGB schon etwas weiterhelfen: 

Eine Sache kann in der Weise belastet werden, dass derje-
nige, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, berechtigt 
ist, die Nutzungen der Sache zu ziehen (Nießbrauch)

Es handelt sich bei dem Kompositum Nießbrauch wie 
bei der jüngeren Parallelbildung Nießnutz um eine 
Lehnübersetzung des römischen Rechtsbegriffs lat. 

 mit der Bedeutung ,Nutzungsrecht, Befug-
nis, aus fremden Sachen den Nutzen zu ziehen‘. Aber 
auf diese Spur kann man bei der Bedeutungssuche frei-
lich auch ohne viel Kontexthilfe von allein kommen. 
Beide Determinativkomposita enthalten als erstes 
Glied das Morphem, das die Basis des gebräuchlichen 
Präfixverbs genießen mit der Bedeutung ,Nutzen von 
etwas haben’ bildet. Das mhd. einfache Verb nie en be-
deutete ,nutzen‘, das davon abgeleitete Substantiv nie  
,Benutzung, Nutznießung‘. Die beiden Präfixverben 
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genießen und gebrauchen können noch heute in den Les-
arten ,den Gebrauch von etwas haben, über etwas ver-

Er genießt ihr Vertrauen.) bzw. ,etwas benut-
Er hat ein gebrauchtes Auto gekauft.) verwendet 

werden. Insofern kann man vermuten, dass beide Ver-
ben, noch unterstützt durch missbrauchen in der Lesart 
,in unstatthafter Weise gebrauchen‘, im mentalen Lexi-
kon assoziativ eine Stützfunktion für die Bedeutung 
von Nießbrauch ausüben. Diese Stützwörter können 
dem Leser bei der Suche nach der Bedeutung von 
Nießbrauch auf die Spur helfen. Aufgrund ihrer mor-
phologisch-semantischen Verwandtschaft sind Fach-
begriff und Stützwörter in solchen Fällen im Netzwerk 
der semantischen Strukturen des mentalen Lexikons 
eng miteinander verknüpft und verweisen aufeinan-
der. Man darf diese Stützfunktion für das Verstehen 
von Texten mit ungebräuchlichen, veralteten oder aus 
anderen Gründen dem Leser unbekannten Wörtern 
ganz allgemein nicht unterschätzen. Allerdings setzt 
ihre Wirkung eine gewisse Sensibilität für Wortbil-
dungsstrukturen voraus, eine geschärfte morphologi-
sche Bewusstheit (morphological awareness).

VIELE AUSDRÜCKE HABEN HEUTE EINE 
ANDERE BEDEUTUNG ALS FRÜHER

Das gilt auch für den gewiss irritierenden Ausdruck 
Inbegriff von Sachen
Substantiv Inbegriff ist zwar heute noch gebräuchlich, 

Bedeutung ,perfektes Beispiel, reinste Verkörperung 
von etwas, Idealbild‘ ist in dem Paragrafen des BGB 
nicht viel anzufangen. Bei der Bedeutungssuche hel-
fen aber wieder durchschaute Morphologie und mor-
phologisch-semantisch verwandte Stützwörter: Der 
Begriff kann als Zusammenfassung wesentlicher Merk-
male einer Erscheinung zu einer gedanklichen Einheit 

verstanden werden, wobei die Komponente ,Zusam-
menfassung‘ wegweisend ist. Das Verb begreifen (mhd. 
begr fen im Sinne ,umfassen, enthalten’) besaß nämlich 
früher neben der Hauptlesart ,verstehen, geistig voll 
erfassen‘ auch noch die Lesart ,umfassen, einschlie-
ßen‘, die heute von der Präfixbildung einbegreifen ge-
tragen wird, vor allem vom adjektivisch gebrauchten 
Partizip II dieses Verbs in der erstarrten Nebenform 
inbegriffen: „[...] eine Spende an ein gemeinnütziges 
Projekt vor Ort im Preis inbegriffen ist“ (DIE ZEIT, 

. Inbegriff und inbegriffen sollten im mentalen 
Lexikon gegenwärtig formal und inhaltlich so gut mit-
einander vernetzt sein, dass sie sich gegenseitig assozi-

das andere gleichsam herbeiruft. 

Tritt das ein, dann lässt sich zumindest erahnen, dass 
die in der Gemeinsprache veraltete, untergegangene 
Lesart von Inbegriff im BGB als „semantischer Archais-
mus“ bis heute erhalten geblieben ist: ,was etwas ande-
res in sich umschlossen hält’ und im juristischen Sinne: 
,was von etwas anderem umschlossen wird, Bestand-
teil einer Sache’, genauer: ,mehrere zusammengehöri-
ge Sachen, die zusammen als eine Sache angesehen 
werden‘. In einem Kommentar zum BGB wird in die-
sem Falle sogar einmal definiert:7 

Eine Mehrheit von Gegenständen – Sachen oder Rechte – 
bildet einen Inbegriff, wenn sie von einem einheitlichen 
Rechtsverhältnis zusammengefasst werden und der Be-
rechtigte von sich aus nicht in der Lage ist, die einzelnen 

Als Beispiele für einen Inbegriff von Sachen werden so 
genannte „Sachgesamtheiten“ wie Warenlager, Biblio-
theken, Verkaufserlöse, Provisionen, Gesamtheit der 
Rechte und Pflichten eines beauftragten Architekten 
angeführt. Genau das herauszufinden, ist für den Lai-
en nicht ganz leicht, eine sich annähernde Vorstellung 
kann er aber entwickeln. Dann wird auch verständlich, 
dass bei Nutzung solcher Sachgesamtheiten sowohl 
der Nutzer wie auch der Eigentümer verpflichtet sind, 
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an der Zusammenstellung aller Bestandteile der Sach-
gesamtheit in einem Verzeichnis mitzuwirken. Es 
könnte sonst ja die Vollständigkeit von einer Seite an-
gezweifelt werden.

Historischer Bedeutungswandel
Wer im BGB liest, sollte grundsätzlich davon ausge-
hen, dass die juristische Fachsprache in die deutsche 
Gemeinsprache eingebettet ist: Nicht wenige Gesetzes-
termini sind zugleich Wörter unserer öffentlichen Ver-
ständigungssprache, sind ihr entnommen und dann 
erst fachsprachlich-semantisch „überformt“ worden 

8 Allerdings ist dabei der histori-
sche Sprachwandel, insbesondere der Bedeutungswan-
del vieler Elemente des Lexikons zu beachten. 

JURISTISCHE FACHSPRACHE IST IN DIE 
DEUTSCHE GEMEINSPRACHE EINGEBETTET

Viele Formulierungen gehen bis auf das römische 

-

Landrecht für die Preußischen Staaten und das Badi-

Kraft getretene BGB Eingang fanden. Die verwendete 
Terminologie spiegelt deshalb den deutschen Sprach-
gebrauch zu unterschiedlichen Zeiten wider und hat 
manche inzwischen veraltete Wortbedeutung konser-
viert. Nicht selten ist diese Konservierung aber zu-
gleich eine Eigenschaft von etymologisch verwandten 
Wortbildungsprodukten. 

usucapio schon 
früh mit Ersitzung
einem heute nicht mehr gemeinsprachlich verwende-
ten Wort. Es geht dabei um den ,rechtlichen Übergang 
in Eigentum durch längeren unangefochtenen Besitz‘ 
einer Sache, allgemeiner den ,Erwerb eines Rechts 
durch Verstreichen eines bestimmten Zeitraums‘. Im 
Unterschied zur Verbalableitung Ersitzung ist das Verb 
ersitzen heute noch gebräuchlich, ebenso wie das ande-
re Präfixverb besitzen. Die formale Verwandtschaft der 
drei Wörter ist wegen der gemeinsamen Basis des ein-
fachen Verbs sitzen nicht zu übersehen. Inhaltlich prä-

gen die semantischen Merkmale ,sitzen‘, und ,erwer-
ben‘ die Bedeutung von ersitzen: 

[...] Parteienlandschaft, in der es schon als unanständig 
gilt, wenn ein Stadtrat sich seine Pensionsansprüche erses-

Diese Merkmale stehen der Bedeutung des juristischen 
Terminus sehr nahe. Beim Verb besitzen dominiert ganz 
klar das Merkmal ,Eigentum‘. Mit der Kombination 
der semantischen Merkmale ,sitzen‘, ,über lange Zeit‘ 
und ,als Eigentum erwerben‘ ist die Lesart des juristi-
schen Fachbegriffs Ersitzung erfasst.

DER WORTSCHATZ DES BGB IST TEILWEISE 
VERALTET UND HEUTE UNGEBRÄUCHLICH

Ebenso überliefert das BGB so manches Wort und 
manche Wortbedeutung aus dem Mittelalter und der 
frühen Neuzeit, sprachgeschichtlich also aus dem Mit-
telhochdeutschen und dem Frühneuhochdeutschen. 
Das Verb ausantworten ist ein solches untergegangenes 
Wort aus alter Zeit: 

Der Nachlassverwalter darf den Nachlass dem Erben erst 
ausantworten, wenn die bekannten Nachlassverbindlich-

Der Kontext macht deutlich: Den Erben wird das Erbe 
,übergeben, ausgehändigt’. Auch hier wird das völlig 
ungebräuchlich gewordene Wort durch das verwand-
te, in gehobener Gegenwartssprache noch existierende 
überantworten mit der Bedeutung ,jemand oder etwas 
ausliefern, anvertrauen‘ gestützt: 

Der rätselhafte Schütze von Paris ist mit Blick auf eine 
mögliche Anklage wegen Mordversuchs am Freitag aus 
dem Polizeigewahrsam der Justiz überantwortet worden 

VERWANDTE WÖRTER KÖNNEN EINE 
GROSSE HILFE BEI DER BEDEUTUNGSSUCHE 
SEIN

Im Unterschied zu ausantworten ist das Verb beiwohnen 
heute noch gebräuchlich, allerdings nur in der Bedeu-
tung ,an etwas teilnehmen‘: 
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Neben Aserbaidschans Staatspräsident Ilham Alijew wird 
unter anderem der russische Staatschef Wladimir Putin 

Dem Bibelkundigen dürfte allerdings noch eine andere 
Lesart aus Luthers Übersetzung, also aus der Sprache 

-
mutter) beiwohnt, so hat er seinen Vater geschändet (3. 

Im Verfahren auf gerichtliche Feststellung der Vaterschaft 
wird als Vater vermutet, wer der Mutter während der 
Empfängniszeit beigewohnt hat. 

Das BGB weist in diesem Fall klar auf frühnhd. Seman-
tik zurück, denn mhd. b wonen wies noch die ursprüng-
liche allgemeinere Bedeutung von wohnen ,sich aufhal-
ten, verweilen‘ auf, und erst im Frühnhd. hat beiwohnen 
eine sexuelle Bedeutung erhalten, ist verhüllend für 
lat. coire verwendet worden.

des BGB nicht spurlos an der deutschen Sprache vorü-
-

minus aus der Gemeinsprache übernommen wurde 
und semantisch kaum ein Unterschied zu erkennen 
war, kann sich das in der Zwischenzeit erheblich geän-
dert haben. So hat sich bei Rente
die heutige Bedeutung ,regelmäßige Altersversorgung 

aus staatlicher oder betrieblicher Versicherung‘ durch-
gesetzt. Vorher waren damit ganz allgemein ,regelmä-
ßige Einkünfte‘ gemeint: 

Die Rente für den Überbau ist dem jeweiligen Eigentümer 
des Nachbargrundstücks von dem jeweiligen Eigentümer 

Es geht bei solcher Rente ganz allgemein um Zahlun-
gen, die eine Person einer anderen schuldet. 

Semantische Präzisierungen
Liegt ein grober Behandlungsfehler vor und ist dieser 
grundsätzlich geeignet, eine Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit der tatsächlich eingetrete-
nen Art herbeizuführen, wird vermutet, dass der Behand-

Vermutlich wird ein Laie über den Ausdruck grund-
sätzlich nicht stolpern, sondern ihn im gemeinsprachli-
chen Sinne als ,ohne Ausnahme, immer‘ verstehen. Das 
aber wäre ein grobes Missverständnis. Wer wissen 
will, was wirklich gemeint ist, ist gut beraten, wenn er 
sich an die Bedeutung des Basiswortes Grundsatz erin-
nert: ,feste Regel, grundlegende Orientierung‘. Die in 
dem Paragrafen genannte Vermutung gilt demnach, 
wenn ein medizinischer Behandlungsfehler ,im Prin-
zip, im Grundsatz‘, also ,in aller Regel‘ für eine 
Verletzung verantwortlich ist. ,In aller Regel‘ heißt 
nicht ,ausnahmslos‘, sondern lässt durchaus Ausnah-
men zu. So zeigt sich bei grundsätzlich ein klarer Bedeu-
tungsgegensatz von gemeinsprachlicher und fach-
sprachlicher Verwendung. Dabei wählt der Gesetzgeber 
eine von der Standardsprache abweichende, aber mög-
liche Interpretationsweise des komplexen Wortes. Zu-
gleich präzisiert er den Fachbegriff.

Semantische Präzisierungen mit leichter Umbiegung 
der gemeinsprachlichen Bedeutung sind für die juristi-
sche Fachsprache überhaupt typisch, dabei aber vom 
Nichtfachmann leicht zu „überlesen“. Das gilt auch für 
unverzüglich:

Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden bei oder unver-
züglich nach Vertragsschluss eine Urkunde über den Rei-
severtrag (Reisebestätigung) zur Verfügung zu stellen 

Sachenrecht   
Erbrecht    
Familienrecht    
Recht der  
Schuldverhältnisse  

Die Zitate im Text stammen aus obigen Büchern des BGB.
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Der Laie wird sich an den gemeinsprachlichen Ge-
brauch des Wortes halten und unter unverzüglich wie 
üblich ,sofort, augenblicklich’ verstehen. Dieses Ver-
ständnis wird durch die Wendung „bei oder unverzüg-
lich nach Vertragsschluss“ noch verstärkt. Es darf of-
fenbar zwischen Vertragsschluss und Reisebestätigung 
keine Zeit verstreichen. Dass dies aber nicht unter allen 
Umständen gilt, zeigt ein anderer Paragraf, in dem der 
juristische Terminus unverzüglich definiert wird:  

schuldhaftes Zögern (unverzüglich) erfolgen, nachdem 
der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrund 

Der Rechtsbegriff unverzüglich schließt also den Ge-
sichtspunkt der Schuld zwingend mit ein und bedeutet 
,ohne schuldhaftes Zögern‘, also ,ohne Zeitverzug‘. 

-
fechtung“ durchaus geraume Zeit vergehen, vorausge-
setzt, dass der Anfechtende daran keine Schuld trägt. 
Gemeinsprachlich würde das dann nicht mehr als un-
verzüglich bezeichnet werden. Das dem Adverb als Ba-
sis dienende Verb verziehen mit den veralteten Bedeu-
tungen ,etwas aufschieben, hinausziehen‘ und ,verzögern‘ 
ist auch die Grundlage für die Ableitung Verzug im 
Sinne ,Verzögerung, Rückstand in der Durchführung 
von etwas‘. Das Substantiv ist heute mit dieser Bedeu-
tung gebräuchlich, so etwa in den Wendungen die Sa-
che duldet keinen Verzug und mit etwas in Verzug geraten: 

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Griechen-
land davor gewarnt, mit der Rückzahlung von Krediten in 
Verzug zu geraten. Jedes Land, das seine Verpflichtungen 
gegenüber dem Fonds nicht einhalte, werde als Land be-
trachtet, das ,im Rückstand‘ sei, sagte IWF-Sprecher Wil-
liam Murray am Donnerstag in Washington (DIE ZEIT, 

Diese Lesart bringt Verzug auch in die geläufige Wen-
dung Gefahr im Verzug ein. Gemeinsprachlich wird sie 
immer so verstanden, dass eine Gefahr ,droht‘, dass 
diese ,im Anzug ist‘: „Piept der Aktenkoffer, ist Gefahr 

-
dung des Ausdrucks in der Fachsprache der Juristen ist 
das aber keineswegs deckungsgleich.

Die elterliche Sorge umfasst die Vertretung des Kindes. 
Die Eltern vertreten das Kind gemeinschaftlich [...]. Bei 
Gefahr im Verzug ist jeder Elternteil dazu berechtigt, alle 
Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kin-
des notwendig sind; der andere Elternteil ist unverzüglich 

-
ne, dass jeder Elternteil allein zum Wohl des Kindes 
handeln darf, wenn dadurch eine in Zukunft drohende 
Gefahr abzuwenden ist, wird zwar durch den ver-
wandten Ausdruck im Anzug (,im Herannahen‘) ge-
stützt, doch das Stützwort führt diesmal in die Irre. 
Beide Ausdrücke, im Verzug und im Anzug, werden ge-
meinsprachlich als synonym angesehen. Der im Gesetz 
gemeinte Sachverhalt wird so aber nicht genau getrof-
fen. Tatsächlich geht es nicht um ein irgendwann dro-
hendes Unheil, sondern um eine ,in der Verzögerung 
liegende Gefahr’. Es muss also sofort gehandelt wer-
den, um Schaden vom Kind abzuwenden. Negative 
Auswirkungen eines zögerlichen Handelns sollen ver-
mieden werden. 

Ein Vertrag, den ein Ehegatte ohne die erforderliche Ein-
willigung des anderen Ehegatten schließt, ist wirksam, 
wenn dieser ihn genehmigt. Bis zur Genehmigung kann 

Einwilligung und Genehmigung werden in der Gemein-
sprache als Synonyme für ,Zustimmung‘ gebraucht:

Einwilligungen von psychisch Kranken in sexuelle Hand-
lungen mögen vielleicht im Einzelfall unvernünftig, skur-

Für jedes Bild eine Genehmigung einzuholen sei ,ein un-
mögliches Unterfangen‘, schreibt der Fotografenverband 

-
fangen? Es handelt sich ja um die Zustimmung ein und 
derselben Person zum selben Vertrag. Plausibel er-
schiene eine Unterscheidung allenfalls, wenn außer 
der Einwilligung einer vertragschließenden Person noch 
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die zusätzliche Genehmigung durch eine andere Person 
oder amtliche Instanz erforderlich wäre. Beide Benen-
nungen gelten gemeinsprachlich unabhängig vom 
Zeitpunkt, zu dem die Zustimmung erfolgt. Anders 
verhält es sich in dem Gesetzestext: Dort wird deutlich 
zwischen der Einwilligung als ,vorheriger Zustim-
mung‘, also einer Zustimmung vor Vertragsschluss, 
und der Genehmigung als ,nachträglicher Zustimmung‘ 
zum bereits abgeschlossenen Vertrag unterschieden. Es 
leuchtet ein, dass eine solche Unterscheidung rechtlich 
von erheblicher Bedeutung sein kann und deshalb 
sinnvoll ist. 

Der Entleiher ist verpflichtet, die geliehene Sache nach 
dem Ablauf der für die Leihe bestimmten Zeit zurückzu-

Durch den Leihvertrag wird der Verleiher einer Sache ver-
pflichtet, dem Entleiher den Gebrauch der Sache unent-

einem Verkauf und einer Schenkung besteht beim Aus-
leihen einer Sache Rückgabepflicht. Leihen/Leihe wird 
in der Gemeinsprache für verschiedene Formen einer 
,vorübergehenden Zur-Verfügung-Stellung‘ verwendet. 
Allerdings muss nicht immer derselbe Gegenstand zu-
rückgegeben werden. Wer sich bei der Nachbarin ein 
paar Eier ausleiht, wird diese verbrauchen und andere 
als Ersatz zurückgeben. Und wer sich Geld leiht, wird 
nicht dieselben Scheine und Münzen zurückgeben, 
sondern solche mit gleichem Wert. Diese Bedeutungs-
nuance von Leihen ist aber geringfügig gegenüber der 

-
überlassung kann bei dem, was allgemein als Leihen 
bezeichnet wird, durchaus gegen Bezahlung erfolgen, 

Leihwagen, für dessen Nutzung üblicher-
weise Leihgebühr erhoben wird. Für den Juristen ent-
hält der Ausdruck Leihgebühr freilich einen Wider-
spruch in sich selbst. Für ihn ist der so genannte 
Leihwagen in Wirklichkeit ein Mietwagen. Denn Leihe ist 
immer eine ,unentgeltliche Gebrauchsüberlassung‘, 
während die Überlassung gegen Gebühr eine Miete ist: 

Durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, 
dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der 
Mietzeit zu gewähren. [...] Der Mieter ist verpflichtet, dem 

Und beim Geld handelt es sich um ein Darlehen: 
Durch den Darlehensvertrag wird der Darlehensgeber 
verpflichtet, dem Darlehensnehmer einen Geldbetrag in 
der vereinbarten Höhe zur Verfügung zu stellen. Der Dar-
lehensnehmer ist verpflichtet, einen geschuldeten Zins zu 
zahlen und bei Fälligkeit das zur Verfügung gestellte Dar-
lehen

Ist ein Elternteil tatsächlich verhindert, die elterliche Sor-
ge auszuüben, oder ruht seine elterliche Sorge, so übt der 

Missverständlich ist der Ausdruck tatsächlich (vgl. oben 

Adverb heute nur noch im Sinne von ,wirklich, eigent-
lich‘, wobei Überraschung oder Zweifel mitklingen, 
etwa: Das glaubst du tatsächlich? Man könnte deshalb 
annehmen, es sei von einer wirklichen Verhinderung 
in Abhebung von einer nur eingebildeten oder bloß 
vorgetäuschten bzw. einer vermeintlichen oder angeb-
lichen Verhinderung die Rede. Vgl.: 

Dobrindt stellte infrage, dass tatsächlich alle Klagen nur 
von Natur- und Umweltschutz motiviert sind (DIE ZEIT, 

Gemeint ist aber etwas anderes. Es geht hier nicht dar-
um, mögliche Zweifel an der Verhinderung auszuräu-
men, nicht um Glaubwürdigkeit, sondern darum, die 
Unterscheidung von de facto (,auf Tatsachen, faktischen 
Umständen beruhend‘) und de jure (,nach geltendem 
Recht’) aufzunehmen. Gemeint ist jede Art von Verhin-
derung, wie auch immer sie verursacht sein mag, auf 
welche Sachverhalte („Tatsachen“) sie auch zurückzu-
führen ist. Entsprechend ist der folgende Paragraf zu 
interpretieren:

Die Leistung muss dem Gläubiger so, wie sie zu bewirken 
ist, tatsächlich

Ausgeschlossen sein soll nicht etwa ein Scheinangebot, 
sondern ein nur verbales Angebot. Palandt erläutert 
diesen Paragrafen in seinem Kommentar zum BGB so: 
Das tatsächliche Angebot ist 

keine zusätzlich zur Leistung vorzunehmende Handlung, 
sondern der Beginn der Leistung (Anleistung). Es muss so 
vorgenommen werden, dass der Gläubiger nichts weiter 
zu tun braucht, als zuzugreifen und die Leistung anzuneh-
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Ist eine Schuld noch nicht fällig oder ist sie streitig, so ist das 
zur Berichtigung

Soll hier etwa die umstrittene Höhe einer Schuld ,rich-
tiggestellt, korrigiert‘ werden? Gemeinsprachlich wer-
den vor allem Fehler berichtigt, also ,Falsches beseitigt 
und durch Richtiges ersetzt’: 

Ebenfalls nicht durchsetzen konnte sich die Klägerin mit 
dem Wunsch nach nachträglichen Richtigstellungen. Ein 
Rechtsanspruch auf Berichtigung und Widerruf bestehe 

In eine ganz andere Richtung deuten allerdings viele 
Stellen im BGB, in denen Berichtigungen von „einer Ge-

thematisiert werden. Deutlich wird, dass es überall um 
die ,Befriedigung materieller Ansprüche‘ geht, um die 

zurückzubehalten sind, also um die Auszahlung ande-
ren zustehender Beträge. Aber was verbindet diese Be-
deutung mit denen von recht, richten, richtig, berichten, 
berichtigen, alles Mitglieder derselben Wortfamilie? 
Eine Bedeutung des Adjektivs recht (ursprünglich ,ge-
rade gerichtet’) ist ,dem Recht, den Gesetzen entspre-
chend‘, eine Lesart von richten wie auch die mhd. Be-
deutung von berichten ,in Ordnung bringen‘, richtig ist 
alles, was ,in Ordnung gebracht’ ist, und berichtigen hat 

berichten in dieser Lesart ab-
gelöst. In Ordnung bringen lässt sich vieles, auch ein 
schuldrechtliches Verhältnis zwischen Schuldner und 
Gläubiger, eine noch offen stehende Rechnung.

Gemeinsprachlich nicht gebräuchliche Termini
Mit Nießbrauch
angeführt, dass das BGB auch Wörter und Wendungen 
enthält, die als solche oder in ihrer jeweiligen Verwen-
dung gemeinsprachlich ganz ungewöhnlich sind. Das 
bedeutet freilich nicht, dass sie in jedem Fall ohne 
Nachschlagewerke als Hilfsmittel unverständlich blei-
ben müssen. Bei manchen von ihnen gilt eben auch, 
dass sie wegen ihrer durchsichtigen Wortbildung Hin-
weise auf ihre Bedeutung enthalten und deswegen ei-
gentlich nicht unverstanden bleiben oder missverstan-
den werden müssten.

Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen Ver-
wandten in gerader Linie sowie zwischen vollbürtigen 
und halbbürtigen

MORPHOLOGISCHE BEWUSSTHEIT DES 
LESERS STÄRKT DAS LESEVERSTÄNDNIS 
ERHEBLICH

Der sprachliche und sachliche Zusammenhang mit Ge-
burt wird über die Ableitungen gebürtig und auch eben-
bürtig hergestellt. Haben Kinder nur einen gemeinsa-
men Elternteil, gelten sie als Halbgeschwister. Das 
einzelne Kind hat einen Halbbruder oder eine Halb-
schwester. Insofern lässt sich der erste Bestandteil des 
ungebräuchlichen Adjektivs halbbürtig im mentalen 
Lexikon im Bereich der Verwandtschaftsbezeichnun-
gen semantisch durchaus vernetzen. Auch das Antony-
menpaar halb – voll weist den Weg bei der Bedeutungs-
suche. Wenn es auch das Wort vollbürtig außerhalb der 
Gesetzessprache nicht gibt, kann es als Gegenwort zu 
halbbürtig doch leicht als Bezeichnung für die Eigen-
schaft von Geschwistern bestimmt werden, gemein-
sam von beiden Elternteilen abzustammen. 

Infolge der Schuldübernahme erlöschen die für die Forde-
rung bestellten Bürgschaften und Pfandrechte. [...] Diese 
Vorschriften finden keine Anwendung, wenn der Bürge 
oder derjenige, welchem der verhaftete Gegenstand zur 
Zeit der Schuldübernahme gehört, in diese einwilligt 
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Was soll ein „verhafteter Gegenstand“ sein? Gemein-
sprachlich können nur Personen, aber keine Gegen-
stände verhaftet
Gewahrsam genommen, festgenommen‘ werden. Bes-
ser als mit dem Präfixverb verhaften vertragen „Gegen-
stände“ sich mit dem einfachen Verb haften in der Les-
art ,sich an etwas festgesetzt haben, festkleben‘: „Ist 
das Pesto zu ölig, haftet es nicht an den Glasnudeln“ 

,Festnahme‘ oder ,Gefangennahme’ die Grundlage für 
die heute dominierende Lesart von Haft ,die Gefangen-
schaft, das polizeiliche Gewahrsam‘. Im Mhd. bedeute-
te haft neben ,Fesselung, Gefangenschaft‘ auch ,Befesti-
gung‘, und im Frühneuhochdeutschen auch ,Be- 
schlagnahme‘. Damit ist das Rätsel von verhaften gelöst: 
Von der ursprünglichen Bedeutung des Verbs ,festma-
chen‘ im physikalischen Sinn ging die Entwicklung hin 

trägt die Überschrift „Erlöschen von Sicherungs- und 
Vorzugsrechten“. Dabei geht es darum, dass eine 
Schuld durch Vertrag mit dem Gläubiger von einer 
dritten Person übernommen werden kann. Eventuell 
bestehende „Pfandrechte“ des Gläubigers (Verpfän-
dung eines dem ursprünglichen Schuldner gehören-
den Pfandgegenstands, den der Gläubiger unter Um-
ständen verwerten kann) dienen der Sicherung seiner 
Forderung. Diese Rechte erlöschen bei der Schuldüber-
nahme, sie bleiben aber dann bestehen, wenn der ur-
sprüngliche Schuldner damit einverstanden ist. In sol-
chem Zusammenhang erweist sich der verhaftete 
Gegenstand als der ,sichergestellte, der Verfügungsge-
walt des Eigentümers entzogene, als Pfand dienende‘ 
Gegenstand.

Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verwei-
gern, solange nicht der Gläubiger eine Zwangsvollstre-
ckung gegen den Hauptschuldner ohne Erfolg versucht 
hat (Einrede der Vorausklage

Man kann jemandem oder sich selbst etwas einreden
durch ständiges eindringliches Reden erreichen, dass 
er oder man selbst etwas Bestimmtes tut, was man zu-
nächst gar nicht tun möchte, oder etwas glaubt, was 
gar nicht stimmt. Die Bedeutung ,Widerspruch erhe-
ben‘ ist dagegen gemeinsprachlich veraltet. Die Einrede 

ist in diesem Sinne durch Einspruch, Widerspruch abge-
löst worden. Diese Lexeme sind aber über die Basis-
verben reden und sprechen Stützwörter bei der Suche 
nach der juristischen Lesart von Einrede: ,Vorbringen 
eines Rechts, das dem Recht einer anderen Person ent-
gegensteht, eine rechtshemmende Einwendung’. Die 
Einrede der Vorausklage ist ein komplexer Rechtstermi-
nus, der angibt, dass ein Bürge im Rahmen einer Bürg-
schaft durch einen Einspruch gegenüber dem Gläubi-
ger von diesem verlangen kann, zunächst alle übrigen 
Schuldner bzw. zunächst den Hauptschuldner in An-
spruch zu nehmen, bevor er selbst zur Zahlung bzw. 
Haftung herangezogen wird.

Revidierte Formulierungen
Gesetzestexte sind im Allgemeinen von fester, dauer-
hafter Beschaffenheit, werden zumeist nur dann verän-
dert, wenn es sachlich geboten erscheint. Sprachliche 
Hürden oder Anstößigkeiten nimmt man dagegen oft 
in Kauf. Es gibt aber Ausnahmen. Deutliche Verände-
rungen der gesellschaftlichen Verhältnisse und der 
herrschenden Meinung in der Bevölkerung können 
den Gesetzgeber in Einzelfällen schon bewegen, frag-
würdig gewordene Termini zu tilgen und durch solche 
zu ersetzen, die dem gewandelten Rechtsempfinden 
besser entsprechen. So hat man mit dem Wort Gewalt  
in der Kollokation höhere Gewalt bis heute überhaupt 
keine Probleme. Die traditionelle Kollokation elterliche 
Gewalt passte dagegen vor einigen Jahren nicht mehr 
zu den heutigen Erziehungsmustern. Gemeint war mit 
diesem Ausdruck die Zusammenfassung der elterli-
chen Pflichten und Rechte.

Das Kind steht, solange es minderjährig ist, unter elterli-
cher Gewalt.

Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minder-
jährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). Die elterliche Sor-
ge umfasst die Sorge für die Person des Kindes (Personen-
sorge) und das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge).
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Unter Gewalt versteht man zunächst die ,Fähigkeit und 
Befugnis, mit jemandem oder etwas so zu verfahren, 
wie man will‘. Mit elterlicher Gewalt war das Erzie-
hungsrecht der Eltern unter Einschluss des Züchti-
gungsrechts gemeint, also auch das Recht zur Köper-
strafe. Es war den Eltern erlaubt, ihre Kinder durch 
physische und psychische Kraft zu etwas zu zwingen. 
Die Anwendung von Gewalt bei der Erziehung ist in 

das Gesetz zur Ächtung von Gewalt in der Erziehung 
das elterliche Züchtigungsrecht abgeschafft. An die 
Stelle der elterlichen Gewalt – der Terminus wird in Lu-
xemburg noch heute verwendet – trat die elterliche Sor-
ge
neu formuliert, die durchweg negativen Konnotatio-
nen des Gewaltbegriffs (vgl. gewalttätig, Gewaltakt, Ge-
waltherrschaft, vergewaltigen) wurden eliminiert.

Eine gründliche Revision des BGB, bei der nicht nur 
sachliche Änderungen, sondern auch sprachliche An-
gleichungen an die gegenwärtige Gemeinsprache vor-
genommen werden würden, täte dem Gesetzeswerk 
gut. Dabei sollte es insgesamt um eine bessere Lesbar-
keit für den Bürger gehen. Sie leidet gegenwärtig ja 
nicht nur an der Verwendung der hier beispielhaft 
angeführten schwer bzw. missverständlichen Einzel-
begriffe, sondern auch an einer häufigen und typischen 
Überdehnung von mehrgliedrigen Komposita zu Band- 
wurmwörtern wie Geschäftsbesorgungsvertrag
an einer syntaktischen Überdehnung von Satzgefügen 
zu Bandwurmsätzen, bei denen man leicht den Über-

Hat der Schuldner einen bestimmten Gegenstand heraus-
zugeben, so bestimmt sich von dem Eintritt der Rechts-
hängigkeit an der Anspruch des Gläubigers auf Schadens-
ersatz wegen Verschlechterung, Untergangs oder einer 
aus einem anderen Grunde eintretenden Unmöglichkeit 
der Herausgabe nach den Vorschriften, welche für das 
Verhältnis zwischen dem Eigentümer und dem Besitzer 
von dem Eintritt der Rechtshängigkeit des Eigentumsan-
spruchs an gelten, soweit nicht aus dem Schuldverhältnis 
oder dem Verzug des Schuldners sich zugunsten des 

Anmerkungen

Amazon.
2 Die Auswahl erfolgt nach dem subjektiven Kriterium eines 

wahrscheinlichen lexikalisch begründeten Textrezeptions-
problems für juristische Laien.

3 Siehe dazu weitere Belege in der ausführlichen Darstellung 
des Verfassers „Archaismen und andere lexikalische Text-

4 Die Hervorhebung dieses Paragrafen sowie der im Folgen-
-

fasser vorgenommen worden.
5 Belege für den heutigen Gebrauch von Wörtern und Wen-

dungen sind im Folgenden weitgehend der Wochenzei-
tung „DIE ZEIT“ entnommen.

beruhen auf den Angaben folgender drei Wörterbücher, 
ohne dass dies im Einzelfall angegeben wird: Duden. Deut-

7 -
-

stimmten und bewusst unbestimmt gelassenen Rechtsbe-
 

anwendungen besser anpassen.
8 „Für alle diese Rechtswörter ist bezeichnend, daß in ihnen, 

obwohl sie mit einem bestimmten fachlichen Inhalt bela-
den sind, daneben noch immer die natürliche allgemein-
sprachliche Bedeutung mitschwingt“ (Müller-Tochter-

deshalb nicht Fachsprache, sondern fachlich geprägter Teil 
einer an die Allgemeinheit gewendeten oder in ihren Inhal-
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